




Der auf diese Weise ermittelte Ausgangswert des Endenergieverbrauchs (ohne 

Verkehr) gemäß der nationalen Energiebilanz stellt jedoch nicht die Bezugsgröße für 

die Bestimmung des Einsparziels dar und umfasst daher noch Energiemengen, die bei 

der Bestimmung des Einsparziels außer Betracht bleiben können. Die zur Ermittlung 

dieser Energiemengen erforderlichen energiestatistischen Datengrundlagen lagen der 

Bundesregierung im Dezember 2013 noch nicht vor, konnten aber durch die 

Bundesregierung zwischenzeitlich ermittelt werden. 

Dabei wurden insgesamt Energiemengen in Höhe von 893 PJ ermittelt, die im 

durchschnittlichen jährlichen Endenergieverbrauch der Jahre 2010 bis 2012 (ohne 

Verkehr) enthalten sind, aber für die Bestimmung des Einsparziels gemäß Artikel 7 

Absatz 1 EED unberücksichtigt gelassen werden können. 

Aus den dargestellten Berechnungsgrundlagen ergibt sich für die Bundesrepublik 

Deutschland im Ergebnis als aktualisierte Bezugsgröße für die Bestimmung des 

Einsparziels gemäß Artikel 7 Absatz 1 EED eine durchschnittliche jährliche abgesetzte 

Energiemenge (ohne Verkehr) für die Jahre 2010 bis 2012 in Höhe von 5582 PJ. Auf 

dieser Grundlage führt die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 EED als 

Zwischenergebnis zu einem Wert des Einsparziels von kumuliert 2344 PJ. 

b) 	Verminderung des Einsparziels um 25% gemäß Artikel 7 Absatz 2, Absatz 3 
EED 

Die Bundesregierung macht von der Möglichkeit nach Artikel 7 Absatz 2 in Verbindung 

mit Absatz 3 EED Gebrauch, den nach Artikel 7 Absatz 1 EED ermittelten Wert in Höhe 

von 2344 PJ durch Maßnahmen gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstaben a) bis d) in 

Verbindung mit Artikel 7 Absatz 3 EED um 25% (586 PJ) auf insgesamt 1758 PJ zu 

vermindern. Es werden primär Maßnahmen nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d) in 

Anrechnung gebracht. 

Nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d) EED können Energieeinsparungen aufgrund von 

Einzelmaßnahmen, die nach dem 31. Dezember 2008 neu eingeführt wurden und bis 

2020 weiterhin eine mess- und nachprüfbare Wirkung entfalten (Early Action), auf die 

nach Artikel 7 Absatz 1 EED zu erreichenden Energieeinsparungen angerechnet 

werden. Insgesamt ergeben sich aufgrund der in der Bundesrepublik Deutschland 
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bereits ergriffenen Maßnahmen zur Realisierung von Endenergieeinsparungen 

kumulierte Endenergieeinsparungen aus Early Action in Höhe von mindestens 1092 PJ 

(vgl. detaillierte Darstellung in Abschnitt 2.). 

Daher kann das Einsparziel der Bundesrepublik Deutschland gemäß Art. 7 Absatz 1 

EED durch Anwendung von Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d) EED in Verbindung mit 

Artikel 7 Absatz 3 EED im Ergebnis um 586 PJ vermindert werden. Danach sind gemäß 

Artikel 7 Absatz 1 EED für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 

2020 noch kumulierte Endenergieeinsparungen in Höhe von 1758 PJ zu erbringen. 

2. Kumulierte Endenergieeinsparungen aus strategischen Maßnahmen 
Um die kumulierten Einsparungen in Höhe von 1758 PJ im Zeitraum 2014 bis 2020 zu 

erreichen, bedient sich die Bundesrepublik Deutschland hiermit der Möglichkeit von 

Artikel 7 Absatz 9 EED Gebrauch zu machen und bestimmte, strategische Maßnahmen 

auf die Erfüllung des Einsparziels nach Artikel 7 Absatz 1 EED anzurechnen. Dazu 

sollen verschiedene strategische Maßnahmen bzw. Maßnahmenbündel genutzt 

werden. Die im Anhang zu dieser Meldung detailliert beschriebenen strategischen 

Maßnahmen und die aus ihnen resultierenden anrechenbaren Einsparungen stehen 

unter dem oben enthaltenen Ergänzungsvorbehalt. 

Darüber hinaus wird die Bundesregierung mit einem „Nationalen Aktionsplan 

Energieeffizienz" (NAPEE) Ziele, Instrumente, Finanzierung und die Verantwortung der 

einzelnen Akteure zusammenfassen. Der NAPEE ist auf die Umsetzung der 

ambitionierten nationalen Energieeffizienzziele des Energiekonzepts, die mit dem 

Monitoringbericht 2014 von der neuen Bundesregierung bestätigt wurden, ausgerichtet. 

Gleichzeitig werden die im NAPEE zu vereinbarenden Maßnahmen zur Verstärkung 

des bestehenden Instrumentenmixes zur Umsetzung des Einsparziels nach Art. 7 EED 

beitragen; sie werden mit einer weiteren Meldung der EU-Kommission notifiziert. Die 

Meldung zusätzlicher Maßnahmen kann auch durch Meldung weiterer bereits 

bestehender strategischer Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz ergänzt 

werden. 

Der NAPEE wird im Jahre 2014 erarbeitet und von der Bundesregierung beschlossen. 

Zusätzliche Maßnahmen, über die im Rahmen des NAPEE zu entscheiden sein wird: 
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- Aufstockung und Verstetigung des CO2-Gebäudesanierungsprogramms, 

- Gebäudesanierungsfahrplan mit dem Ziel, bis 2050 einen nahezu klimaneutralen 

Gebäudebestand zu haben 

- 	Förderung anspruchsvoller Effizienzmaßnahmen in der Wirtschaft, durch 

Handwerk und Mittelstand, Kommunen und Haushalten aus dem Energie- und 

Klimafonds, 

- Verankerung des Top-Runner-Prinzips, flankiert durch nationale Maßnahmen 

- 	Förderung fachlich fundierter und unabhängiger Energieberatung, insb. über die 

Effizienz von Heizungsanlagen 

- Ausbau der kostenlosen Energieberatung für Haushalte mit niedrigen 

Einkommen und Unterstützung von Investitionen in energiesparende 

Haushaltgeräte 

- 	Verbesserung der Informationen von Käufern und Mietern über die energetische 

Qualität eines Gebäudes 

- Weitere noch zu spezifizierende Maßnahmen, u.a.: 

o Prüfung verstärkter Anreize für energetische Sanierungen, 

o Weitere Anreize (rechtlich, informatorisch etc.) für Ausbau EDL-Markt 

o Etablierung von Netzwerken und Stärkung Eigeninitiative 

o Stärkung Contracting 

Vor diesem Hintergrund wird die Bundesregierung die Europäische Kommission auch 

regelmäßig über etwaige zukünftige Anpassungen im Rahmen der Berichtspflichten 

nach Artikel 24 i.V.m. Anhang XIV EED in Kenntnis setzen. 

Eine ausführliche Mitteilung gemäß Artikel 7 ist in der Anlage beigefügt. 

IV. Energieaudits und Energiemanagementsysteme (Artikel 8 EED) 
Artikel 8 Absatz 1: 
In Deutschland wird die Verfügbarkeit von hochwertigen Audits für alle Endkunden 

durch eine Vielzahl an Programmen gefördert. Zu diesen Programmen gehören 

insbesondere: 

1) Vor-Ort-Beratung (Wohngebäude) 
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle fördert sowohl im privaten als auch 

gewerblichen Bereich mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
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(BMWi) Beratungen für energetische Sanierungsmaßnahmen in Wohngebäuden im 

Rahmen der „Vor-Ort-Beratung". Die Förderung erfolgt nach der Richtlinie des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie über die Förderung der Energieberatung 

in Wohngebäuden vor Ort vom 11.06.2012 (Bundesanzeiger BAnz AT 25.06.2012). 

2) Energieberatung Mittelstand 

Über das Programm "Energieberatung im Mittelstand" werden kleine und mittlere 

Unternehmen sowie Freiberufler, deren jährlichen Energiekosten 5.000 € überschreiten, 

bei der Inanspruchnahme einer Energieberatung durch unabhängige Fachleute 

unterstützt. Gefördert werden Initialberatungen, die einen Überblick über energetische 

Schwachstellen geben sowie Energieaudits in Form von Detailberatungen, die eine 

vertiefende Energieanalyse und Vorschläge bzw. konkrete Maßnahmenpläne für 

Energie und Kosten sparende Verbesserungen zum Ziel haben. Für eine Initialberatung 

beträgt der Zuschuss aus Mitteln des Programms 80 % der förderfähigen 

Beratungskosten, max. 1.280 E. Die Detailberatung wird mit einem Zuschuss von 60 % 

der förderfähigen Beratungskosten, max. 4.800 €‚ unterstützt. Jährlich werden ca. 5.000 

Energieberatungen gefördert. Die Förderung erfolgt nach der Richtlinie des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie über die Förderung von 

Energieberatungen im Mittelstand vom 10. Februar 2012 (Bundesanzeiger BAnz AT 

1.03.2012) 

Die Förderrichtlinien werden derzeit überarbeitet, um sie an Anhang VI der Richtlinie 

2012/27/EU anzupassen. Um klarzustellen, dass die Haushaltstitel, aus denen die 

Förderprogramme finanziert werden, auch der Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie 

dienen, wurde ein entsprechender Zusatz in den Entwurf für Haushaltsgesetz für 2015 

aufgenommen. 

3) Weitere Maßnahmen 

Neben diesen Förderprogrammen wirkt die Bundesstelle für Energieeffizienz 

entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag aus § 8 des Energiedienstleistungsgesetzes 

(EDL-G) darauf hin, dass allen Endkunden wirksame, hochwertige Energieaudits zur 

Verfügung stehen. Ferner ergreift die Bundesstelle für Energieeffizienz Maßnahmen, 

um das Tätigwerden unabhängiger Anbieter zu entwickeln und zu fördern. Im Rahmen 

dieser Aufgabe hat die Bundesstelle für Energieeffizienz Studien über den Markt für 

Energiedienstleistungen in Deutschland durchgeführt. Dabei wurde deutlich, dass der 



Markt für Energieberatungen von einem sehr großen und mehr als ausreichenden 

Angebot von unterschiedlichsten Energieberatungstypen geprägt ist. Über die 

derzeitigen Rahmenbedingungen hinausgehende Aktivitäten sind daher von Seiten der 

Bundesstelle für Energieeffizienz derzeit nicht geplant. 

Artikel 8 Absatz 2: 

Neben dem oben genannten Programm „Energieberatung Mittelstand" werden KMU 

auch durch andere Förderprogramme ermutigt, sich Energieaudits zu unterziehen und 

anschließend die Empfehlungen umzusetzen. Dazu zählen insbesondere: 

1) Förderung von Energiemanagementsystemen 

Die Einführung von Energiemanagementsystemen in Industrie, Gewerbe und Handel 

wird seit August 2013 mit dem Programm „Förderung von 

Energiemanagementsystemen" gefördert. Unter anderem werden (insbesondere in 

Unternehmen mit einem kleineren Energieverbrauch) die Kosten für eine Zertifizierung 

von Energiemanagementsystemen mit max. 8.000 € bezuschusst. 

Bewilligungsbehörde ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Das Ziel 

der Förderung besteht darin, die Einführung von Energiemanagementsystemen 

breitenwirksam zu fördern und insbesondere auch bei KMU eine hohe Verbreitung zu 

erreichen. Durch das Programm werden KMU ermutigt, Energiemanagementsysteme 

einzuführen. Diese gehen über die Anforderungen eines Energieaudits hinaus. 

2) Förderung von Umweltmanagementsystemen 

Die Einführung des europäischen Umweltmanagementsystems EMAS, das gleichzeitig 

ein Energiemanagementsystem beinhaltet, wird vor allem auf der Ebene der 

Bundesländer gefördert. Eine Zusammenstellung der verschiedenen 

Fördermaßnahmen, Gebührenreduzierungen und Verwaltungserleichterungen findet 

sich unter http ://www.emas.de/fileadmin/user_u  pload/05_rechtliches/PDF-

Dateien/EMAS_in_Rechts_undVerwaltu ngsvorsch riften .pdf. 

3) Steuerentlastungsmöglichkeit im Energiesteuergesetz und Stromsteuergesetz i.V.m. 

der Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung 

Unternehmen des Produzierenden Gewerbes können nach dem Energiesteuergesetz 

und dem Stromsteuergesetz um bis zu 90 Prozent von der Energiesteuer und der 

Stromsteuer entlastet werden (sog. Spitzenausgleich). Seit 2013 wird der 
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Spitzenausgleich nur noch gewährt, wenn die Unternehmen einen Beitrag zur 

Steigerung der Energieeffizienz leisten, indem sie Energie- bzw. 

Umweltmanagementsysteme einführen und betreiben und dadurch 

Effizienzsteigerungspotenziale ermitteln. KMU können entsprechend den 

Anforderungen in der Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung vom 31. Juli 2013 

(BGBl. 1 S. 2858) anstelle von Energie- und Umweltmanagementsystemen auch 

alternative Systeme zur Steigerung der Energieeffizienz einführen. Gemäß § 3 Nummer 

1 dieser Verordnung ist die Durchführung eines Energieaudits entsprechend der DIN 

EN 16247-1, Ausgabe Oktober 2012, eines der möglichen Systeme, das KMU zur 

Nachweisführung zwecks Inanspruchnahme der Steuerentlastungsmöglichkeit nutzen 

können. 

4) Besondere Ausgleichsregelung im EEG 

Ferner werden stromintensive Unternehmen ermutigt, umfassende Umwelt- oder 

Energiemanagementsysteme einzuführen, indem diese Systeme Voraussetzung für die 

Inanspruchnahme der Begrenzung der zu zahlenden EEG-Umlage nach der 

Besonderen Ausgleichsregelung in §§ 40 ff. des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sind. 

5) Förderung im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative 

Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative werden Klimaschutzprojekte gefördert, 

die in der deutschen Wirtschaft zu Energieeinsparung und Steigerung der 

Energieeffizienz führen sollen. Über die Informationen zur Förderung von 

Klimaschutzprojekten für die Bereiche Wirtschaft, Kommunen, Verbraucher und Bildung 

wird zum Beispiel im Rahmen eines Projektes die Energieberatung von kleinen und 

mittelständischen Unternehmen über den Mittelstandsverbund - ZGV e.V. gefördert. 

Damit soll das Programm Energieberatung im Mittelstand unterstützt werden. 

6) Mittelstandsinitiative Energiewende 

Über die Bedeutung von Energieaudits werden Unternehmen auch im Rahmen der vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, dem Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, dem Deutschen Industrie- und 

Handelskammertag und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks seit Januar 

2013 getragenen Mittelstandsinitiative Energiewende informiert. Diese Initiative 

unterstützt den deutschen Mittelstand bei der Umsetzung der Energiewende. Ziel ist es, 

weitere Energieeinsparpotenziale in den Betrieben zu heben und ihre Energieeffizienz 
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zu verbessern. Im Rahmen der Mittelstandsinitiative Energiewende sollen KMU aller 

Branchen unterstützt werden, ihre Energiekosten nachhaltig zu senken und CO2—
Emissionen einzusparen. Die Mittelstandsinitiative Energiewende bietet den 

Unternehmen mit Dialog, Informationen und Qualifizierungen konkrete Hilfestellung und 

vermittelt Ansprechpartner direkt vor Ort. Im Rahmen von Regionalen Dialogen sollen 

die Unternehmen in der Region für die Komplexität und Verständnis der Energiewende 
sensibilisiert werden. 

7) Unternehmensbesuche des RKW-Kompetenzzentrums 

Eine Ermutigung von KMU zu Energieaudits erfolgt auch im Rahmen der durch das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten Unternehmensbesuche des 

RKW-Kompetenzzentrums des RKW Rationalisierungs- und lnnovationszentrum der 

Deutschen Wirtschaft e.V. (RKW). Gefördert werden Besuche von Unternehmen, die 

bisher nicht für das Thema Energieeffizienz sensibilisiert werden konnten. Unternehmen 

werden von RKW-Mitarbeitern durch anschauliche Materialien auf eventuelle 

Energieeinsparpotenziale hingewiesen und zur Durchführung von 

Energieeffizienzmaßnahmen einschließlich Energieaudits motiviert. 

8) Initiative Energieeffizienz 

Die Deutsche Energieagentur (dena) führt diese durch das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie geförderte Informations- und Motivationskampagne durch, die 

u.a. Unternehmen auf Einsparpotenziale aufmerksam machen soll. 

9) Unterstützung der Einführung hocheffizienter Querschnittstechnologien 

Die Empfehlungen aus Energieaudits sehen oftmals vor, dass Unternehmen in ihren 

Anlagen energieeffizientere Technologie einsetzen. KMU werden zur Umsetzung dieser 

Empfehlungen aus Energieaudits über das Förderprogramm zum Einsatz 

hocheffizienter Querschnittstechnologien ermutigt. Auf Grundlage einer im Auftrag des 

BMWi 2011 erstellten Studie wurde das Förderprogramm schwerpunktmäßig auf 

folgende Technologien bzw. Maßnahmen, mit denen die größten 

Energieeinsparpotentiale erschlossen werden können, ausgerichtet: elektrische 

Motoren, Pumpen, Druckluftsysteme, raumlufttechnische Anlagen, Anlagen zur 

Wärmerückgewinnung und zur Abwärmenutzung sowie Beleuchtungsanlagen und 

Maßnahmen zur Wärmedämmung an Rohrleitungen, Pumpen und Armaturen. Die 

Förderung wird in Form von Zuschüsse gewährt werden. Das veranschlagte jährliche 
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Zuschussvolumen für diese Maßnahme beträgt ca. 40 Mio. € ab 2013. Das 

Förderprogramm ist seit Oktober 2012 in Kraft und wurde Ende 2013 novelliert. Die 

Förderung erfolgt nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Energie für Investitionszuschüsse zum Einsatz hocheffizienter Querschnittstechnologien 

im Mittelstand vom 3. Dezember 2013 (BAnzAT 10. 12.2013 B2). 

10) Förderung von energieeffizienten und klimaschonenden Produktionsprozessen 

Neben dem Programm zur Förderung von hocheffizienten Querschnittstechnologien 

fördert das BMWi seit Anfang 2014 investive Maßnahmen zur Steigerung der 

Energieeffizienz in gewerblichen und industriellen Produktionsprozessen, insbesondere 

Produktionsprozessumstellungen auf energieeffiziente Technologien. Mit diesem 

Programm unterstützt das BMWi Unternehmen dabei, sich im Falle von Investitionen für 

möglichst energieeffiziente und damit umweltverträgliche Lösungen bei der Gestaltung 

der Produktionsprozesse zu entscheiden. Die Förderung wird in Form eines 

Zuschusses gewährt. Dieser beträgt max. 20% der unmittelbar auf den Umweltschutz 

bezogenen Investitionsmehrkosten. Das Fördervolumen beträgt ca. 20 Mio. € jährlich. 

Die Förderung erfolgt nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Energie für die Förderung von energieeffizienten und klimaschonenden 

Produktionsprozessen vom 12. Dezember 2013 (BAnz AT 27.12.2013 BI). 

Artikel 8 Absatz 3: 
Deutschland verfügt über verschiedene Programme, um private Haushalte durch 

Beratungsleistungen für den Nutzen von Energieaudits zu sensibilisieren. Zu den durch 

die Bundesregierung geförderten Programmen gehören insbesondere: 

1) Energie-Checks 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert ein Projekt des 

Verbraucherzentrale Bundesverbandes e.V. (vzbv), in dem Energie-Checks in privaten 

Haushalten, Gebäude-Checks und Heizungs-Checks durchgeführt werden. Diese 

geben Verbrauchern die Möglichkeit, sich einen Überblick über den eigenen 

Energieverbrauch und die Einsparmöglichkeiten zu verschaffen, ehe sie sich für eine 

bestimmte Maßnahme entscheiden. Zu diesem Zweck besucht ein Energieberater den 

Verbraucher zu Hause. Gemeinsam mit dem Verbraucher beurteilt er den 

Energieverbrauch sowie mögliche Einsparpotenziale und identifiziert Möglichkeiten für 

eine Senkung des Verbrauchs. Nach Abschluss des Checks erhält der Ratsuchende ein 
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Protokoll mit Handlungsempfehlungen. Die Beratungen sind qualitätsgesichert und 

kostenlos bzw. stark verbilligt. 

2) Initiative Energieeffizienz 

Die Deutsche Energieagentur führt diese durch das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie geförderte Informations- und Motivationskampagne durch, die Verbraucher 
über Einsparpotenziale informieren soll. 

Energieauditoren stehen in Deutschland nach Untersuchungen der Bundesstelle für 

Energieeffizienz in ausreichender Zahl zur Verfügung. Ausbildungsprogramme zur 

Qualifizierung von Energieauditoren werden daher derzeit nicht gefördert. 

Artikel 8 Absatz 4 bis 7: 

Zur Umsetzung von Artikel 8 Absatz 4 bis 7 wird derzeit durch das federführende 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ein Gesetz erarbeitet, dessen Entwurf in 

Kürze innerhalb der Bundesregierung abgestimmt wird. Nach derzeitiger Planung ist mit 

einem Inkrafttreten Anfang 2015 zu rechnen. 

V. 	Verbrauchserfassung, Abrechnungsinformationen und Kostenverteilung 
(Artikel 9 - 11 EED) 

Artikel 9 Absatz 1: 

Artikel 9 Abs. 1 EED ist wortlautgleich mit Artikel 13 der Richtlinie 2006/32/EG vom 5. 
April 2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen (EDL-RL) und wurde 

in Deutschland bereits umgesetzt. 

Insoweit soll lediglich wie folgt ergänzend erläutert werden: 

Nach geltendem Recht müssen in Deutschland im Bereich Strom und Gas individuelle 

Strom- und Gaszähler, die den tatsächlichen Verbrauch widerspiegeln, eingesetzt 

werden. Eine Schätzung von Messwerten gibt es im Grundsatz nicht (die Ausnahme 

bilden Fehler bei der Messwerterhebung oder -übertragung). 
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Bei entsprechender Wirtschaftlichkeit und technischer Realisierbarkeit sind für die 

Stromverbrauchserfassung intelligente Messsysteme (entsprechend Artikel 9 Absatz 2), 

also in ein Kommunikationsnetz eingebundene Messeinrichtungen zur Erfassung 

elektrischer Energie, die den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche 

Nutzungszeit widerspiegeln, einzubauen (§ 21c Absatz 1, § 21d 

Energiewirtschaftsgesetz). Der Maßstab der Wirtschaftlichkeit ist in § 21 c Absatz 2 

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) definiert (insbesondere: Kosten-Nutzen-Analyse). Im 

Wege einer Rechtsverordnung können ein Zeitplan und Vorgaben für einen Rollout 

vorgesehen werden (§ 21 i Absatz 1 Nr. 8 EnWG). 

Bei neuen Gebäuden und größeren Renovierungen erfordert Artikel 9 Absatz 1 

Buchstabe b) der Richtlinie keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für individuelle Zähler. 

Nach geltendem Recht sind durch § 21 c Absatz 1 Buchstabe a) EnWG - ohne 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung - in diesen Fällen wiederum intelligente Messsysteme 

entsprechend Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie einzubauen (definiert in § 21d EnWG), 

soweit dies technisch möglich ist. 

Gemäß § 21f EnWG dürfen neue Gaszähler nur noch dann verbaut werden, wenn sie in 

ein Messsystem nach § 21d EnWG integriert werden können. Auch hier wird also bei 

künftigen Einbauten die Widerspiegelung der tatsächlichen Nutzungszeit ermöglicht. 

Ferner ist das Mess- und Zählwesen im Strom- und Gasbereich in Deutschland bereits 

seit 2008 liberalisiert. Das bedeutet, dass der Verbraucher seinen Messstellenbetreiber 

frei wählen und sich entsprechend dem verfügbaren Angebot eine Zählertechnik 

aussuchen kann, die seinem Wunsch entspricht. Rechtsgrundlage hierfür ist § 21b 

Absatz 2 EnWG in Verbindung mit den Vorgaben der Messzugangsverordnung. 

Im Bereich der Fernwärmeversorgung waren die Vorgaben zur Verbrauchserfassung 

nach Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie ebenfalls bereits auf Grundlage der Richtlinie 

2006/32/EG umgesetzt. Zur Ermittlung des verbrauchsabhängigen Entgelts hat das 

Fernwärmeversorgungsunternehmen Messeinrichtungen zu verwenden, die den 

eichrechtlichen Vorschriften entsprechen; hiervon darf in den Verträgen nicht 

abgewichen werden. Grundlage hierfür sind § 1 Absatz 3 Satz 3 und § 18 der 

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme 

(AVBFernwärmeV). Der Vertragspartner des Fernwärmeversorgu ngsunternehmens 

muss über einen Wärmezähler verfügen. 
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Warmwasser wird in Deutschland im Wege des Submeterings durch individuelle 

Warmwasserzähler für die jeweilige Nutzeinheit erfasst, vgl. dazu im Einzelnen unten 

die Ausführungen zu Art. 9 Abs. 3 EED UAbs. 2. 

Artikel 9 Absatz 2 
Die in Artikel 9 Absatz 2 genannten technischen Mindestanforderungen im Bereich 

Strom und Gas sind Grundvoraussetzungen für intelligente Messsysteme in 

Deutschland (§ 21d bis § 21f EnWG). Dies gilt insbesondere für die Einhaltung 

zwingender Datenschutz- und Datensicherheitsvorschriften (Buchstabe b). Es dürfen 

nur Messsysteme eingebaut werden, die dem vom Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik entwickelten Schutzprofilen und Technischen Richtlinien 

entsprechen; eine entsprechende Zertifizierung ist erforderlich (§ 21e Absatz 4 EnWG). 

In welchen Fällen intelligente Messsysteme verpflichtend einzubauen sind, regeln indes 

§21c und 21fEnWG. 

Auch eingespeister Strom (Buchstabe c) kann durch Messsysteme erfasst werden, dies 

setzt § 21c Buchstabe c) EnWG bereits voraus. 

Dem Schutz der Privatsphäre wird in den Sparten Strom und Gas durch § 21g EnWG 

Rechnung getragen, der die Tatbestände der zulässigen Datenerhebung, -verarbeitung 

und —nutzung abschließend aufzählt. 

Gemäß § 21h EnWG bestehen zudem auf Verlangen des Letztverbrauchers 

Verpflichtungen des Messstellenbetreibers, Einsicht in die gespeicherten auslesbaren 

Daten zu gewähren sowie in einem bestimmten Umfang die entsprechenden Daten 
kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 

Art. 9 Absatz 3 

Unterabsatz 1 

Die Verpflichtung, im Falle der externen Versorgung eines Gebäudes einen 

Wärmezähler an der Übergabestelle zum Gebäude zu installieren, ist bereits - wie oben 
zu Artikel 9 Absatz 1 im Einzelnen aufgezeigt - umgesetzt. 

Unterabsatz 2, 3 

In Deutschland besteht bereits seit 1981 nach den Vorschriften der so genannten 

Heizkostenverordnung (siehe Anlage) die Verpflichtung, bei zentralen Anlagen, die 

mehrere Nutzer versorgen, den jeweiligen Wärme- und Warmwasserverbrauch zu 
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erfassen und die Kosten hierfür verbrauchsabhängig zu verteilen. Der Verbrauchsanteil 

muss dabei zwischen 50 und 70 % betragen. Die Wahl des Verteilungsschlüssels 

obliegt dem Gebäudeeigentümer. Die Einführung der Heizkostenverordnung hat nach 

Einschätzung von Fachleuten aus der Praxis im Mittel zu einem Energieminder-

verbrauch von ca. 15 % beigetragen. Verbrauchserfassung- und verbrauchsabhängige 

Abrechnung finden derzeit in ca. 18 Mio. Nutzeinheiten statt. 

Zur Verbrauchserfassung in der einzelnen Nutzeinheit im Bereich Warmwasser werden 

standardmäßig individuelle Warmwasserzähler verwendet. Seit dem 31 .12.2013 ist 

zusätzlich der Einsatz eines Wärmemengenzählers am Warmwasserspeicher für die 

Ermittlung des Gesamtverbrauchs an Wärme für die Warmwasserbereitung bei so 

genannten verbundenen Anlagen (Warmwasser und Wärme aus einer Anlage) 

vorgeschrieben. Im Bereich Wärme können sowohl Wärmemengenzähler als auch 

Heizkostenverteiler in der Nutzeinheit eingesetzt werden. Die Heizkostenverordnung ist 

insoweit technologieoffen und überlässt die Wahl der Ausstattungsgeräte dem 

Gebäudeeigentümer. Standard im Bereich Wärme sind Heizkostenverteiler. 

Die Bundesregierung hat zur Umsetzung der Vorgaben aus der EED ein Gutachten 

(lTG Dresden, Prof. Oschatz, siehe Anlage) vergeben, um zu überprüfen, ob im Hinblick 

auf die Anforderungen des Art. 9 Abs. 3 UAbs. 2 EED 

a) eine Anderung der Technologieoffenheit der Heizkostenverordnung hin zu 

verpflichtenden individuellen Verbrauchszählern erforderlich ist und 

b) inwiefern das System der Heizkostenverordnung auf den Bereich der individuellen 

Verbrauchserfassung von Kälte auszudehnen ist. 

Beide Fragen wurden verneint, weshalb Umsetzungsbedarf hier nicht besteht. Denn: 

• ein Wechsel von Heizkostenverteilern hin zu individuellen Wärmezählern ist 

nicht wirtschaftlich darstellbar. 

• Für den Bereich Kälte gilt: In Deutschland ist eine zentrale Kühlung von 

Wohngebäuden unüblich. Unabhängig davon ist eine Wirtschaftlichkeit der 

Erfassung von Kälte nicht darstellbar; in Mehrzweckgebäuden nicht zuletzt, weil 

regelmäßig keine individuelle Steuerbarkeit durch die Nutzer gegeben ist. 
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Damit werden die Ziele der Richtlinie im Bereich Wärme und Warmwasser vollständig 

erreicht. Dagegen spielt es für das Submetering im Bereich Wärme - also in der 

einzelnen Nutzeinheit - keine Rolle, auf welchem Wege das Gebäude versorgt wird. 

Eine zusätzliche, punktuelle Verschärfung durch verpflichtende individuelle 

Verbrauchszähler nur für die Fernwärme, wie sie im Wege der Auslegung der 

Kommission zu Art. 9 Abs. 1 UAbs. 2 b) auch für die Fälle angenommen wird, in denen 

der Nutzer nicht Kunde des Fernwärmeunternehmens ist (sonst gilt ohnehin die 

Zählerpflicht nach AVB Fernwärme), entspricht nicht der Rechtsauffassung der 

Bundesregierung und wäre zudem nach Auffassung der Bundesregierung 

kontraproduktiv. Denn damit würde die Fernwärme ohne rechtfertigenden Grund 

gegenüber anderen Versorgungsformen diskriminiert. Im Hinblick auf die gleiche 

Einspareignung von Heizkostenverteilern und individuellen Verbrauchszählern ergäbe 

sich zudem ein Konflikt mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Außerdem würden 

Sanierungshindernisse geschaffen, denn grundsätzlich wirtschaftliche 

Sanierungsmaßnahmen könnten unterbleiben, wenn sie eine Pflicht zur 

unwirtschaftlichen Anpassung des Leitungssystems eines Gebäudes auslösen. Zudem 

wäre eine Verschlechterung der Energiebilanz bei Bau und Nutzung die Folge, denn die 

Verwendung von Heizkostenverteilern ist Ausdruck energetisch optimierter 

Leitungsführung. Folge wäre eine Verwendung von mehr Rohrmaterial mit der 

zusätzlichen Konsequenz höherer Rohrleitungsverluste. 

Artikel 10 Absatz 1 

Eine Art. 10 Absatz 1 der Richtlinie entsprechenden Verpflichtung folgt für die Bereiche 

Strom und Gas aus § 40 Absatz 2 EnWG sowie den §§ 10 und 11 der 

Messzugangsverordnung (MessZV). Daneben tritt eine Verpflichtung aus § 10 Absatz 1 

der Eichordnung i. V. m. § 25 Absatz 1 Nummer 1 des Eichgesetzes. 

Im Bereich der Fernwärmeversorgung ergibt sich eine solche Pflicht aus den §§ 18, 20 

und 24 Absätze 1 und 2 AVBFernwärmeV. § 24 Absätze 1 und 2 AVBFernwärmeV 

wurden mit Blick auf die Richtlinie 2006/32/EG durch Artikel 5 des EDL-G eingefügt. 

Aus dem Anwendungsbereich des Art. 10 Abs. 1 EED in Verbindung mit Anhang VII 

Abschnitt 1.1. ergeben sich dagegen aus Sicht der Bundesregierung keine weiteren 

Anforderungen für das Submetering in den Bereichen Wärme und Warmwasser. Da in 

Art. 10 Abs. 1 EED aber - jedenfalls fakultativ - die Möglichkeit unterjähriger 

Abrechnungen angelegt ist, hat die Bundesregierung - vorsorglich und über die 
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Anforderungen der Richtlinie hinaus - die Wirtschaftlichkeit unterjähriger Abrechnungs-

und Verbrauchsinformationen im Bereich Wärme und Warmwasser prüfen lassen. Denn 

derzeit erfolgt die Heizkostenabrechnung in Deutschland als Teil der 

Betriebskostenabrechnung einmal jährlich. In der gutachterlichen Untersuchung wurden 

unterjährige Verbrauchs- und Abrechnungsinformation in den Bereichen Wärme und 

Warmwasser allerdings als regelmäßig unwirtschaftlich bewertet (siehe Anlage). 

Artikel 10 Absatz 2 
Die hier dargestellten Abrechnungsinformationen bilden einen Kernbestandteil des 

Nutzens von Smart Metering. Daher setzen die auf Basis von § 21e Absatz 1 Satz 2 

EnWG entwickelten Technischen Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der 

Informationstechnik (veröffentlicht unter www.bsi.bund.de) diese Möglichkeiten der 

Verbrauchsvisualisierung voraus. Messsysteme, die diesen Vorgaben nicht 

entsprechen, dürfen in Deutschland nicht verpflichtend eingebaut werden (§ 21e Absatz 

4 EnWG). 

Angesichts der in Deutschland bestehenden Liberalisierung des Zähl- und Messwesens 

der Sparten Strom und Gas (§ 21 b Absatz 2 EnWG in Verbindung mit den Vorschriften 

der Messzugangsverordnung) steht es dem Verbraucher frei, sich für den Einbau eines 

Zählers mit den in Artikel 10 Absatz 2 beschriebenen Informationen bei entsprechender 

Marktverfügbarkeit zu entscheiden. 

Artikel 10 Absatz 3 
Informationen über die Energieabrechnungen und den historischen Verbrauch haben 

die Strom- und Gaslieferanten dem Kunden nach § 40 Absatz 2 EnWG zur Verfügung 

zu stellen. Die Verbrauchsdaten werden im Regelfall vom Messstellenbetreiber 

erhoben, wobei dieser, soweit nichts anderes vereinbart ist, der Netzbetreiber ist. Der 

Kunde ist nach § 21b EnWG berechtigt, einen Dritten mit der Aufgabe des 

Messstellenbetreibers zu beauftragen. Nutzt er diese Möglichkeit, ergeben sich alle 

Informationsrechte und —pflichten aus den gesetzlichen Regelungen bzw. den 

ergänzenden vertraglichen Vereinbarungen des Kunden mit dem Messstellenbetreiber. 

Nach § 4 Absatz 1 Nummer 4 MessZV ist eine Regelung zu 

Datenübermittlungspflichten auch notwendiger Bestandteil eines Messstellenvertrages 

zwischen Netzbetreiber und einem Dritten als Messstellenbetreiber. 
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Im Bereich der Fernwärmeversorgung und teilweise im Bereich der Gasversorgung 

verfügt der Fernwärmelieferant, da sein Vertragspartner Gebäudeeigentümer und nicht 

der Endkunde im Sinne der Richtlinie ist, nicht über die Verbrauchsdaten der Mieter als 

Nutzer des Gebäudes. In diesen Fällen misst der Lieferant seine Lieferung an das 

Gebäude, während die Unterverteilung über eine Heizungsanlage im Gebäude nach 

den Regelungen der Heizkostenverordnung erfolgt. 

Nach § 40 Absatz 1 EnWG müssen Rechnungen für Energielieferungen einfach und 

verständlich sein. Die für die Forderungen maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind 

vollständig und in allgemein verständlicher Form auszuweisen. Gleiches gilt für 

Rechnungen der Fernwärmelieferanten nach § 26 AVBFernwärmeV. § 24 Absatz 4 

AVBFernwärmeV enthält weitere Vorgaben zur Transparenz und Verständlichkeit von 

Abrechnungen der Fernwärmelieferanten. 

Ergänzende Vorgaben für den Inhalt der Rechnungen der Strom- und Gaslieferanten 

enthält § 40 Absatz 2 EnWG. Nach § 40 Absatz 6 EnWG haben die Strom- und 

Gaslieferanten für Letztverbraucher zudem die für Forderungen maßgeblichen 

Berechnungsfaktoren in Rechnungen unter Verwendung standardisierter Begriffe und 

Definitionen auszuweisen. Nach § lila EnWG gibt es eine Verpflichtung der 

Lieferanten, Verbraucherbeschwerden innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang 

beim Unternehmen zu beantworten. Wird einer Verbraucherbeschwerde auf diesem 

Weg nicht abgeholfen, kann seitens des Verbrauchers die Schlichtungsstelle Energie 

angerufen werden. 

Der Umsetzung von Anhang VII bei Strom- und Gaslieferanten dienen § 40 Absätze 2 

und 3 EnWG sowie bei Fernwärmelieferanten § 24 Absätze 1 und 2 AVBFernwärmeV. 

Für Strom-, Gas- und Fernwärmelieferanten enthalten § 4 Absätze 1 und 2 EDL-G 

weitere Vorgaben zur Umsetzung der Richtlinie. 

Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Regelungen des Art. 10 Abs. 3 EED in 

Verbindung mit Anhang VII 1.2 nicht auf Nutzer anwendbar sind, die in keinem 

Vertragsverhältnis zum Energielieferanten stehen. Die Regelungen gelten daher nach 

Auffassung der Bunderegierung nicht in den Bereichen Submetering von Wärme und 

Warmwasser, so dass kein weiterer Umsetzungsbedarf besteht. 
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In ihren Auslegungsleitlinien scheint die Kommission gleichwohl (zumindest teilweise) 

von einer Anwendbarkeit auf das Submetering auszugehen. Nur der guten Ordnung 

halber und äußerst hilfsweise teilt die Bundesregierung mit, dass für die Fälle des Art. 

10 Abs. 3 EED in Verbindung mit Anhang VII 1.2 dort, wo es praktisch relevant sein 

könnte, die Anforderung der Regelungen im nationalen Recht erfüllt sind: Die 

Regelungstechnik in der Heizkostenverordnung knüpft - neben der anteiligen Umlage 

des Verbrauchsanteils - an die Verteilungsfähigkeit der "Kosten des Betriebs der 

zentralen Heizungsanlage" an. Dazu zählen u.a. (Auswahl aus §§ 7, 8 

Heizkostenverordnung): Die Kosten der verbrauchten Brennstoffe, die Kosten des 

Betriebsstroms, die Kosten der Ausstattung zur Verbrauchserfassung, einschließlich der 

Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung, Aufteilung und der 

Verbrauchsanalyse über einen Dreijahreszeitraum. Für Warmwasser gelten die 

Regelungen entsprechend. In Deutschland besteht bereits nach geltendem 

Bürgerlichen Recht die Möglichkeit, die Heizkostenabrechnung an Dritte versenden zu 

lassen. Im Bereich der Abrechnung gilt die Formfreiheit, so dass die Möglichkeit zur 

elektronischen Abrechnung besteht. Zudem ist steuerrechtlich die elektronische 

Abrechnung der schriftlichen Abrechnung gleich gestellt. Der Anspruch auf Erläuterung 

der Heizkostenabrechnung ist Teil des allgemeinen Betriebskostenrechts. Der Vergleich 

mit Durchschnittskunden steht unter dem Vorbehalt der Machbarkeit und 

Zweckmäßigkeit. Im Hinblick darauf, dass die einzelnen Nutzeinheiten nicht 

vergleichbar sind, müssten für den hier in Rede stehenden Bereich entsprechende 

tragfähige Modelle erst entwickelt werden. 

Im Hinblick auf Art. 10 Abs. 3 e) EED ist eine entsprechende Anwendbarkeit auf das 

Submetering schwer konstruierbar. Denn im Bereich Warmwasser und Wärme 

vergleichen die Nutzer keine Angebote im Hinblick auf einen Vertragsschluss. Das 

deutsche Recht trägt der Trennung der Beteiligten nach Vertragspartner des 

Energielieferanten (z.B. Vermieter) und Nutzer (z.B. Mieter) gleichwohl durch das so 

genannte "Wirtschaftlichkeitsgebot" Rechnung. Danach kann vom Vermieter 

Rechenschaft über die Wirtschaftlichkeit der abgeschlossenen Verträge verlangt 

werden. Unwirtschaftliche Kosten können nicht auf die Nutzer umgelegt werden. 

Artikel 11 
Zugang zu den Verbrauchsdaten gewährleisten die Verpflichtungen der Strom-, Gas-

und Fernwärmelieferanten nach § 40 Absatz 2 EnWG und nach § 24 Absatz 2 
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AVBFernwärmeV. Die Geltendmachung gesonderter Kosten für die Erstellung einer 

Energieverbrauchsabrechnung und die darin übermittelten Abrechnungsinformationen 

ist, wie die Richtlinie verlangt, nicht vorgesehen. Werden Verbrauchswerte über ein 

Messsystem nach § 21d EnWG erfasst, sieht § 40 Absatz 3 Satz 3 EnWG zudem die 

kostenfreie Übermittlung einer zusätzlichen monatlichen Verbrauchsinformationen vor. 

Der jederzeitige Zugang zu aktuellen Verbrauchsdaten, soweit sie von dem jeweiligen 

Messgerät erfasst werden, folgt aus dem Zugang des Kunden zum Messgerät. 

Für Verstöße gegen die genannten energiewirtschaftlichen Vorschriften im Bereich 

Verbrauchserfassung, Abrechnungsinformationen und Kostenverteilung, insbesondere 

in Bezug auf die Messung und Abrechnung von Strom und Gas, sehen die §§ 65 ff. 

EnWG umfangreiche Kompetenzen der Regulierungsbehörde zur Durchsetzung der 

gesetzlichen Vorgaben vor. Beispielsweise kann die Regulierungsbehörde zur 

Vollstreckung von Aufsichtsmaßnahmen nach § 94 EnWG ein Zwangsgeld anordnen. 

Für den Bereich Wärme und Warmwasser gilt: Entsprechend dem Grundkonzept der 

Heizkostenverordnung als unabdingbarer Regelung zwischen Vertragsparteien ist auch 

das Sanktionssystem angemessen und effizient ausgestaltet. Der Nutzer hat - soweit 

keine ordnungsgemäße Abrechnung nach obigen Grundsätzen auf Grundlage des 

anteiligen Verbrauchs erfolgt - ein Kürzungsrecht in Höhe von 15 % (Höhe der 

vermuteten Energieeinsparung). Ein hoher Durchsetzungsgrad der Regelungen der 

Heizkostenverordnung und eine umfangreiche Befassung der Gerichte belegen die 

Effizienz des Sanktionssystems, das in die Hände der Beteiligten gegeben ist. 

VI. 	Programm für informierte und kompetente Verbraucher und Förderung des 

Energiedienstleistungsmarktes (Artikel 12 und 18 EED) 

In Deutschland existiert eine Reihe von Fördermaßnahmen, die auf Kleinabnehmer wie 

z.B. KMU oder Privathaushalte abzielen. Im Industriebereich gibt es neben 

Fördermitteln, die nachweislich entsprechende Effekte generieren, weitere Anreize für 

energieeffizientes Verhalten. 

Dazu gehört die Okologische Steuerreform, durch die in Deutschland in allen Sektoren 

aufgrund des Preiseffektes Verhaltensänderungen angestoßen werden. Bereits am 24. 

März 1999 trat die erste Stufe in Kraft. Dadurch wurden die Mineralölsteuersätze auf 
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Kraft- und Heizstoffe erhöht sowie die Stromsteuer eingeführt. Das Gesetz zur 

Fortführung der Ökologischen Steuerreform vom 16. Dezember 1999 sah in vier 

weiteren Stufen Erhöhungen der Mineralölsteuersätze auf Kraftstoffe sowie des 

Stromsteuersatzes jeweils zum 1. Januar 2000 bis 2003 vor. Mit dem am 1. Januar 

2003 in Kraft getretenen Gesetz zur Fortentwicklung der Ökologischen Steuerreform 

vom 23. Dezember 2002 wurde die fünfte Ökosteuerstufe modifiziert. Unter anderem 

wurden die Mineralölsteuersätze auf Erd- und Flüssiggas sowie auf schweres Heizöl 

erhöht. Die schrittweise Erhöhung der Energiepreise bewirkt Verhaltensänderungen bei 

den Endverbrauchern. 

Die Bundesregierung fördert energieeffizientes Verhalten im Rahmen von 

Förderprogrammen, die sowohl private Haushalte, als auch Industrie und Gewerbe 

beeinflussen. Mit dem Programm „Förderung von Energiemanagementsystemen" 

unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beispielsweise die 

Einführung von Energiemanagement- und Energiecontrollingsystemen (insbesondere in 

Unternehmen mit einem kleineren Energieverbrauch). 

Ebenso unterstützt die Bundesregierung vielfältige Aktivitäten zur Information und 

Beratung zu einer effizienteren Nutzung von Energie. 

Mit der „Vor-Ort-Beratung" wird eine staatlich geförderte Energieberatung für private 

Eigentümer und Haushalte angeboten. Hierbei wird auch über Fördermöglichkeiten u.a. 

im Rahmen des CO2-Gebäudesanierungsprogrammes des Bundes (KfVV-

Förderprogramme zum energieeffizienten Bauen und Sanieren) informiert. Um die 

Suche nach geeigneten Energieberatern zu erleichtern, hat die Bundesregierung die 

Energieeffizienz-Expertenliste für die Förderprogramme im Bereich Energieeffizienz in 

Wohngebäuden für Beratungs-, Planungs- und Baubegleitungsleistungen eingeführt. 

Für Verbraucher hat diese Liste den Vorteil, dass die Suche nach Förderprogrammen 

im Gebäudebereich und den dafür zugelassenen Experten übersichtlicher und einfacher 

wird. Mit dem Programm „Energieberatung im Mittelstand" wird für KMU ebenfalls eine 

staatlich geförderte Energieberatung angeboten. Niederschwellige Einstiegsberatungen 

erhalten Unternehmen durch das Projekt „Impulsgespräche Energieeffizienz". 

Mit der staatlich geförderten „Energieeinsparberatung" und den „Energie-Checks" der 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. wird die individuelle und unabhängige 
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Beratung privater Verbraucher unterstützt. Die Beratung durch Energieberater erfolgt 

persönlich in Beratungsstellen oder vor Ort, telefonisch oder online. Die Verbraucher 

erhalten die Möglichkeit, sich einen Überblick über den eigenen Energieverbrauch und 

die Einsparmöglichkeiten zu verschaffen und erhalten Empfehlungen, ehe sie sich für 

eine bestimmte Maßnahme entscheiden. Des Weiteren bietet der Wohlfahrtverband 

Caritas spezielle Stromberatungen für einkommensschwache Haushalte an, um 

energiesparende Verhaltensweisen zu vermitteln. 

Ein weiteres wichtiges Instrument sind Informationskampagnen von verschiedenen 

Akteuren wie beispielsweise der Deutschen Energie-Agentur (dena). Auf verschiedenen 

lnternetportalen wird über kostenwirksame Energieeffizienzmaßnahmen informiert (zum 

Beispiel über die „Initiative Energieeffizienz"). Zusätzliche Aktivitäten finden auch auf 

Länder- und kommunaler Ebene, bei den Verbraucherzentralen sowie bei 

Energieversorgern statt. Diese beraten und informieren in eigens geschaffenen 

Geschäftsstellen oder über das Internet und in Printmaterialien. Häufig werden auch 

breite Kampagnen organisiert wie beispielsweise der Energie Cup Hessen. Ein 

Wettbewerb des Landes Hessen, in dem Beschäftigte aus Landesliegenschaften 

Teams bildeten mit dem Ziel, eine maximale Minderung des Verbrauchs von Strom, 

Heizenergie und Wasser in ihrer jeweiligen Liegenschaft zu erreichen. 

Ein auf die kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Umweltleistung gerichtetes 

und daher unternehmensbezogenes Gütesiegel mit Kernindikatoren etwa in den 

Bereichen Energieverbrauch und Energieeffizienz, Emissionen, Wasser und Abfall ist 

das europäische Öko-Audit EMAS (Eco Management and Audit Scheme) nach der EG-

Verordnung 1221/2009 mit in Deutschland knapp 2000 und EU-weit mehr als 10000 

Standorten. Aus dem Bereich öffentlicher Stellen zählen zu den Teilnehmern neben 

dem Bundesumweltministerium auch das Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung sowie verschiedene andere Einrichtungen des 

Bundes, der Länder und der Kommunen. Insgesamt sind etwa 80 % aller EMAS-

Teilnehmer EU- und bundesweit kleine und mittlere Unternehmen. Diese werden vor 

allem auf Länderebene im Rahmen von Förderprogrammen, z.B. bei der Durchführung 

von sog. Konvoiverfahren mehrerer Unternehmen zur Einführung von EMAS, 

unterstützt und profitieren in einigen Bereichen von Gebühren-, Verwaltungs- oder 

Steuererleichterungen. Eine Zusammenstellung der verschiedenen Erleichterungen 
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findet sich unter http ://www.emas.de/fileadmin/user_upload/05_rechtliches/PD  F-

Dateien/EMAS_in_Rechts_und_Verwattu ngsvorsch riften . pdf. 

Ein Grundsatz deutscher Energieeffizienzpolitik ist die Stärkung von Marktkräften. Ein 

zentrales Instrument für die Verbesserung der Energieeffizienz stellt für die 

Bundesregierung daher der Energiedienstleistungsmarkt dar. Dieser ist in besonderer 

Art und Weise geeignet, die verfügbaren Energieeffizienzpotenziale zu heben und damit 

die Erreichung der ambitionierten nationalen und internationalen Energieeffizienzziele 

sicherzustellen. Soweit erforderlich wird der Markt seit langem durch einen geeigneten 

Instrumentenmix aus Förderung, Ordnungsrecht sowie Verbesserung des 

Informationsstandes von Endverbrauchern unterstützt. 

Der Zugang zum Energiedienstleistungsmarkt wird auch für KMU von der 

Bundesregierung mit Hilfe von klaren und leicht zugänglichen Informationen über 

verfügbare Energiedienstleistungsverträge und empfehlenswerte Klauseln dieser 

Verträge gefördert. 

Die im Rahmen der Umsetzung der Energiedienstleistungsrichtlinie eingerichtete 

Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) veröffentlicht auf ihrer Homepage eine 

Checkliste und Musterverträge für Energieeinspar- und Energieliefer-Contracting, die 

beispielsweise vom öffentlichen Sektor und Industrie und Gewerbe genutzt werden 

können. Ähnliche frei zugängliche Informationen werden aber auch durch verschiedene 

andere Stakeholder zur Verfügung gestellt. Mit der Förderdatenbank des Bundes im 

Internet (http://www.foerderdatenbank.de/)  gibt die Bundesregierung einen 

umfassenden und aktuellen Überblick über die Förderprogramme des Bundes, der 

Länder und der Europäischen Union. Durch entsprechende Suchfunktionen kann der 

Interessent schnell und zielgerichtet Informationen zu allen für ihn relevanten 

Förderprogrammen finden. Darüber hinaus werden durch weitere Projekte wie der von 

der dena und dem BINE Informationsdienst betriebenen Webseite 

(http://www.energiefoerderung.info) sowie auf zahlreichen Internetseiten von Dritten 

entsprechende Informationen veröffentlicht. 
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In Deutschland gibt es zahlreiche Güte- und Qualitätssiegel im Bereich Energieeffizienz, 

die sowohl rein marktbasiert in der Regel über Fachverbände, als auch mit staatlicher 

Unterstützung eingeführt wurden. 

Am Umweltlabel Blauer Engel, das auch Energieeffizienz berücksichtigt, sind unter 

anderem das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

und das Umweltbundesamt beteiligt. 

Seitens der Fachverbände zeichnet beispielsweise der Verband der Energieberater GIH 

mit seinem „GIH Gütesiegel" qualitativ hochwertige professionelle Energieberatungen 

aus und die AGFW, „der Effizienzverband für Wärme, Kälte und KWK", hat mit seinem 

AGFW-Regelwerksbaustein FWI 030 Mindestanforderungen an Contractoren für die 

Kernprozesse Planung, Bau, Betriebsführung und Instandhaltung von 

Energieversorgungsanlagen gestellt. Ein weiteres vergleichbares Good-Practice-Label 

ist auch der „Energy Efficiency Award", mit dem besonders herausragende 

Energieeffizienzprojekte in Industrie und Gewerbe ausgezeichnet werden. 

Verbraucher in Deutschland haben vielfältige Möglichkeiten, sich über 

Energiedienstleister und deren Angebote zu informieren. So gibt es beispielsweise 

unterschiedliche, von Verbänden oder anderen Akteuren erstellte und gepflegte 

Energieberaterlisten, die im Internet frei zugänglich sind. Für die Aufnahme in diese 

Listen werden jeweils unterschiedlich hohe und transparente 

Qualifikationsanforderungen vorausgesetzt. Sehr bekannt ist die Energieeffizienz-

Expertenliste für Förderprogramme des Bundes, die von der dena verwaltet wird und 

mit den Förderprogrammen „Förderung der Energieberatung in Wohngebäuden vor Ort" 

und den Gebäudesanierungsprogrammen der KfW verknüpft ist. Die Anbieterliste der 

BfEE, die im Rahmen des Energiedienstleistungsgesetzes gesetzlich eingeführt wurde, 

deckt den gesamten Energiedienstleistungsmarkt ab. Energiedienstleister jeglicher Art 

haben im Rahmen der Anbieterliste die Möglichkeit, kostenlos ihr Unternehmen sowie 

die angebotenen Energiedienstleistungen zu präsentieren und dabei auch 

Qualifikationsinformationen einzupflegen. Endkunden sind damit in der Lage, den 

Anbieter zu wählen, der ihren Bedürfnissen am besten entspricht. 

Neben privaten Haushalten und Industrie und Gewerbe, unterstützt die 

Bundesregierung ebenfalls den öffentlichen Sektor. Mit der 2005 eingerichteten 
26 



Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die als Vermögensverwalter der 

zentralen lmmobiliendienstleister des Bundes einer der größten Immobilienbesitzer 

Deutschlands ist, wurden entsprechende institutionelle Änderungen vorgenommen, um 

den Gebäudebestand des Bundes - auch energetisch - optimal zu betreuen. Die BImA 

verwaltet nahezu alle Liegenschaften, die der Bund aktuell nutzt und leistet mit der 

energetischen Sanierung von Dienstliegenschaften seit Juni 2011 auch einen Beitrag 

zum Schutz der Umwelt. Um die Beschäftigten in den Liegenschaften des Bundes für 

energiebewusstes Verhalten zu sensibilisieren, führt die BlmA die 

Motivationskampagne "mission E" durch. Durch Maßnahmen der Aus- und 

Weiterbildung, Aktionswochen bzw. -tagen, gezielte interne und externe Kommunikation 

sowie Netzwerkbildung wird die systematische Institutionalisierung des Themas 

Energieeffizienz sukzessive umgesetzt. 2013 erhielt die BImA die Urkunde „Good 

Practice Energieeffizienz" der dena zur Auszeichnung dieser Motivationskampagne für 

energiebewusstes Nutzerverhalten in der Kategorie „Information & Motivation". 

Weitere Maßnahmen des Bundes sind speziell auf den öffentlichen Sektor gerichtet. 

Durch Informationskampagnen, die z.T. durch die Bundesregierung gefördert werden 

(beispielsweise die dena-Kampagne Energieeffizienz-Kommune, 

http://www.energieeffiziente-kommune.de/),  und zwei geplante Förderprogramme zum 

Contracting und zu kommunalen Netzwerken soll die Energieeffizienz in diesem Bereich 

zielgerichtet verbessert werden. 

Der Energiedienstleistungsmarkt in Deutschland hat sich insgesamt bereits in 

zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen als sehr lebendiger und dynamischer 

Markt erwiesen. Die BfEE ist mit der Analyse der Entwicklung des Marktes gesetzlich 

beauftragt. Die Ergebnisse werden in den aktuellen Nationalen Energieeffizienz-

Aktionsplänen der Bundesregierung sowie Berichten der BfEE zur Energieeffizienz 

veröffentlicht. 

Für die Einrichtung eines Bürgerbeauftragten zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit Energiedienstteistungsverträgen sieht die 

Bundesregierung derzeit keinen Anlass. Ohnehin besteht seit Oktober 2011 bereits die 

„Schlichtungsstelle Energie e.V." als zentrale Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen 

Beilegung von Streitigkeiten zwischen Energieversorgungsunternehmen und 
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Verbrauchern. Sie wird gemeinsam getragen von den Verbänden der Energiewirtschaft 

und dem Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

Die BfEE stellt gemäß ihres im Energiedienstleistungsgesetz geregelten gesetzlichen 
Auftrages die zentrale Anlaufstelle zur Weiterentwicklung des 

Energiedienstleistungsmarktes dar. Sie fungiert dabei auch als Anlaufpunkt für 

Marktakteure und unterstützt ferner das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

bei der konzeptionellen Arbeit im Rahmen der Energieeffizienz. 

Durch eine entsprechende Regelung im EDL-G wird zudem sichergestellt, dass sich 

Wirtschaftsakteure nicht markthemmend verhalten: „Energieunternehmen haben alle 

Handlungen zu unterlassen, die die Nachfrage nach Energiedienstleistungen und 

anderen Energieeffizienzmaßnahmen oder deren Erbringung oder Durchführung 

behindern oder die Entwicklung von Märkten für Energiedienstleistungen und andere 

Energieeffizienzmaßnahmen beeinträchtigen könnten." 

VII. Förderung von Effizienz bei der Wärme- und Kälteversorgung (Artikel 14 
EED) 

Die EED sieht bis spätestens Ende 2015 die Erstellung einer umfassenden Potenzial-

und einer Kosten-Nutzen-Analyse für KWK und der effizienten Fernwärme- und 

Fernkälteversorgung durch die Mitgliedstaaten vor. Die Bundesregierung hat 

entschieden, die Potenzial- und Kosten-Nutzen-Analyse auf das Jahr 2014 vorzuziehen. 

Zu diesem Zweck wurde im September 2013 die Erstellung einer umfassenden Studie 

als Grundlage für die Entscheidungen der Bundesregierung in Auftrag gegeben. Auf 

Grundlage der Potenzial- und Kosten-Nutzen-Analyse soll dann die Rolle der KWK im 

zukünftigen Strom- und Wärmeversorgungssystem unter Einbeziehung effizienter 

Wärme- und Kühlsysteme herausgearbeitet werden. Ergebnisse werden im Herbst 

2014 vorliegen. Im Lichte der Ergebnisse des Studie soll dann auch eine Novellierung 
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes erfolgen 

Ferner ist innerhalb der Bundesregierung ein Verordnungsentwurf zur Umsetzung von 

Artikel 14 Abs. 5 EED erarbeitet worden. Der Entwurf befindet sich derzeit in der 
Ressortabstimmung. 
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KfW-Förderprogramme zum energieeffizienten Bauen 
und Sanieren (CO2-Gebäudesanierungsprogramm) 

Zusagevolumen 
(in Mio. EUR) 

Energieeffizient Bauen 6.265 
Energieeffizient Sanieren - Effizienzhaus 1.862 
Energieeffizient Sanieren - Einzelmaßnahmen 2.022 
Energieeffizient Sanieren - Ergänzungskredit 60 
Energieeffizient Sanieren - Zuschuss 159 

KfW-Förderprogramme für Energieeffizienz in 
Kommunen und sozialen Einrichtungen 

Zusagevolumen 
(in Mio. EUR) 

IKK - Energetische Stadtsanierung - Stadtbeleuchtung 46 
IKKIIKU - Energetische Stadtsanierung - 
Quartiersversorgung 68 
IKKIIKU - Energetische Stadtsanierung - Energieeffizient 
Sanieren (Teil des CO2-Gebäudesanierungsprogramms) 169 
Energetische Stadtsanierung Zuschüsse 6 

KfW-Förderprogramme für Energieeffizienz in 
Unternehmen 

Zusagevolumen 
(in Mio. EUR) 

KfW Energieeffizienzprogramm 4.693 
KfW Finanzierungsinitiative Energiewende 178 

KfW-Förderprogramme für Erneuerbare Energien und 
Umwelt in Unternehmen 

Zusagevolumen 
(in Mio. EUR) 

KfW Erneuerbare Energien Standard 4.399 
KfW Erneuerbare Energien Premium 282 
KfW-Umweltprogramm 490 

Anlagen: 

- Mitteilung der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland an die 

Europäische Kommission gemäß Artikel 7 der Richtlinie des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz 

(201 2/27/EU) 

- 	Gutachten „Wirtschaftlichkeit von Systemen zur Erfassung und Abrechnung des 

Wärmeverbrauchs" des lTG Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden 
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